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 Veröffentlicht am 08.04.1992

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §6 Z1;

EStG 1972 §6 Z2;

Rechtssatz

Wenn auch im allgemeinen ein Veräußerungsvorgang, der in zeitlicher Nähe zu dem für die Teilwertermittlung eines

Wirtschaftsgutes maßgeblichen Zeitpunkt erfolgt ist, für die Wertermittlung von entscheidender Bedeutung sein kann,

so ist doch eine solche tatsächliche Veräußerung für die Teilwertermittlung nicht allein entscheidend (Hinweis E

18.10.1988, 87/14/0174).
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